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1. Veranlassung 

Die Victoria Park Hamburg GmbH & Co. KG, Merkurring 100 in 22143 Hamburg, beabsichtigt die 
Erschließung des Interkommunalen Gewerbegebietes Wandsbek / Stapelfeld im Bezirk Hamburg-
Wandsbek. 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers ist eine offene Entwässerung mit Gräben und Rückhal-
tebecken vorgesehen. Die Ableitung des gedrosselten Niederschlagswassers soll in den Graben 
3.1.1 bzw. in den Stapelfelder Graben (Gewässer 3.1) erfolgen. Beide Gewässer befinden sich im 
Kreis Stormarn / Schleswig-Holstein. Die Einleitung soll auf dem Gebiet der Gemeinde Stapelfeld 
erfolgen. 

Angesichts der geplanten Nutzung des Erschließungsgebietes (Verkehrs- und Gewerbeflächen) 
ist davon auszugehen, dass das anfallende Niederschlagswasser vor Einleitung in das Gewässer 
gereinigt werden muss. 

Zur Ermittlung der zulässigen Einleitmenge wurde von der Unteren Wasserbehörde des Kreises 
Stormarn eine Gewässeruntersuchung gemäß dem Merkblatt M2 des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig Holstein gefordert. 

Das Merkblatt M2 regelt die Überprüfung der hydraulischen Auswirkungen von Regenwasserein-
leitungen in Fließgewässer. Für die Untersuchung wird, in Abstimmung mit der Unteren Wasser-
behörde, der Gewässerabschnitt bis ca. 100 m unterhalb der Einleitstelle betrachtet. 

Die Masuch + Olbrisch Ingenieurgesellschaft mbH wurde mit der Gewässeruntersuchung gemäß 
M2- Merkblatt von der Victoria Park Hamburg GmbH & Co. KG beauftragt. 

 

2. Vorfluter  

2.1 Lage, Untersuchungsabschnitt 

Vorfluter für die gedrosselte Regenwasserableitung aus dem Plangebiet sind der Graben 3.1.1 
und der Stapelfelder Graben. Beide Gewässer sind Gewässer II. Ordnung und befinden sich im 
Kreis Stormarn des Landes Schleswig-Holstein auf dem Gebiet der Gemeinde Stapelfeld. Dort 
haben beide Gewässer auch ihr Quellgebiet. 

Die Gewässer sind als Flachlandbäche zu definieren und gehören zum Gewässersystem der 
Stellau, welche von Schleswig-Holstein über die Landesgrenze nach Hamburg verläuft.  

Für beide Gewässer liegt die Zuständigkeit bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stor-
marn. 

Der Graben 3.1.1 hat seinen Ursprung im Nordwesten der Gemeinde Stapelfeld und verläuft in 
Richtung Süden bis zum Stapelfelder Graben. Einige Abschnitte des Grabens 3.1.1 sind in kleinen 
Teilstücken verrohrt. Die gesamte Länge des Grabens beträgt ca. 1,5 km. 
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Der Stapelfelder Graben fließt von Osten nach Westen und mündet in Richtung Südwesten in 
das Gewässer Stellau. Der Stapelfelder Graben wird von mehreren kleineren Seitengräben ge-
speist. Das ganze System umfasst eine Länge von ca. 4 km. 

Der Untersuchungsabschnitt erstreckt sich für den Graben 3.1.1 von Stat. 0+570 bis 0+727 m und 
für den Stapelfelder Graben von Stat. 0+130 bis 0+350 m. In diesem Bereich wurde der Verlauf 
der Gewässer vermessungstechnisch erfasst. 

2.2 Einzugsgebiet, natürlicher Abfluss, Einleitstellen  

Das Gesamteinzugsgebiet des Grabens 3.1.1 sowie des Stapelfelder Grabens ist im Übersichtsla-
geplan (Anlage 5.1) dargestellt. Es setzt sich aus 19 oberirdischen Teileinzugsgebieten zusam-
men. 

Nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn wird für die Betrachtung 
der maßgebenden Querschnitte und somit der möglichen Einleitmengen der natürlichen Einzugs-
gebiete ausschließlich das Gebiet westlich der BAB A1 betrachtet. Für die Einleitstellen aus Ka-
nalnetzen werden alle Einleitungen berücksichtigt, die sich nicht weiter als 1,5 km von den maß-
gebenden Querschnitten entfernt befinden. Auf Grund der Länge und Struktur des Gewässers und 
der kanalisierten Einzugsgebiete erfolgen die Abflüsse der vorgenannten Einleitungen zeitlich ver-
zögert und sind für die Bemessung des Abflusses am maßgebenden Querschnitt nicht relevant. 

2.2.1 Kanalisiertes Einzugsgebiet 

Im Folgenden werden die kanalisierten und zum Teil gedrosselt in die die zu betrachtenden Ge-
wässer einleitenden Einzugsgebiete aufgeführt. 

Im Falle des Einzugsgebietes zur Einleitstelle 3.1.1-B1 ist gemäß Nachweis und Abstimmung mit 
dem Kreis Stormarn ein Drosselabflusses aus dem Regenklärbecken von QDr = 17 l/s angesetzt 
für die weitere Berechnung. 

Für die Einleitstelle 3.1.1-D am „Von Eichendorf Weg“ haben sich durch eine Ende der 90er Jahre 
realisierte Gewerbegebietserschließung abflussrelevante Änderungen ergeben. Aus diesem 
Grund wird in den Graben 3.1.1 nicht die im Genehmigungsantrag vom 24.03.1981 (Az.: 651-20/071-
010) gestattete Menge von 167 l/s eingeleitet. Die tatsächlich maßgebende Einleitmenge resultiert 
ausschließlich aus der Straßenflächen des „Von Eichendorf Weg“. 

0,589 ha / 2 * 0,9 * 102,8 l/s*ha = 27,25 l/s 

+ (0,589 ha / 2) / 100 * 9 l/s*km² = 0,03 l/s 

  = 27,28 l/s  
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Nachstehend werden die Einleitstellen aufgeführt, über die Niederschlagswasser aus Kanalnetzen 
gedrosselt und ungedrosselt in das Gewässer eingeleitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einleitstelle  Einzugsfläche  Qr 

[Nr., Bemerkung] AE [ha] AU [ha] [l/s] 

Graben 3.1.1 

Vorhanden    

3.1.1-B2 

Einleitmenge: Q = 10 l/s, gem. wasserrechtlicher  
Erlaubnis Az. 61/311-651-50-1/185 vom 15.06.1995 

 27,457 12,356 10,0 

3.1.1-B1 

Einleitmenge: Q = 17 l/s, gem. wasserrechtlicher  
Erlaubnis Az. 651-20/071-014 vom 17.05.2010 sind 
70 l/s erlaubt, gemäß Nachweis und Abstimmung ist 
eine Reduzierung auf 17 l/s möglich. 

1,318 0,754 17,0 

3.1.1-D 

Einleitmenge: Q = 27,28 l/s, Erlaubnis an dieser Stel-
le über 167 l/s Az. 651-20/071-010 vom 24.03.1981 

0,589 0,294 27,28 

    

Stapelfelder Graben 

Vorhanden    

3.1-F 

Einleitmenge: Q = 23 l/s, gem. wasserrechtlicher  
Erlaubnis Az. 651-20/071-003 vom 21.04.2016 

5,58 2,1 23,0 

    

Graben 3.1.2 

Vorhanden    

3.1.2-A 

Einleitmenge: Q = 70 l/s, gem. wasserrechtlicher  
Erlaubnis Az. 651-20/071-001 vom 14.01.1998 

101,071 22,46 70,0 
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2.2.2 Natürliches Einzugsgebiet 

Das natürliche Einzugsgebiet der beiden Gewässer (Graben 3.1.1 und Stapelfelder Graben) glie-
dert sich in 19 Teilbereiche. Insgesamt umfasst das Gebiet eine Fläche von ca. 665 ha. Nach Ab-
stimmung mit der Unteren Wasserbehörde ist, wie bereits oben erläutert, das Einzugsgebiet west-
lich der BAB A1 für die weitere Untersuchung zu betrachten. Im Folgenden wird die Fläche von 
rund 477 ha genauer untersucht. 

Ein Teil der Einzugsfläche im Westen befindet sich auf Hamburger Stadtgebiet (ca. 65 ha). Das 
übrige Einzugsgebiet erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet von Stapelfeld bis zur 
Gemeinde Braak im Nordosten. 

Die für die Untersuchung maßgebende Größe des natürlichen Einzugsgebietes ergibt sich für die 
Betrachtung des Stapelfelder Grabens zu AE0 = 477 ha (entspr. 4,77 km²). 

Der natürliche Abfluss (MQ) bei Mittelwasser wird mit MQ = 9,0 l/(s•km²) ermittelt. Das natürliche 
Einzugsgebiet wird zur Berechnung von MQ um die o.g. relevanten und kanalisierten Flächen ver-
ringert.  

Der verbleibende natürliche Mittelwasserabfluss beträgt abzüglich der kanalisierten Einzugsgebie-
te im Bestand vor der geplanten Einleitstelle im Stapelfelder Graben 

AEk,Stapel = 476,776 ha - (101,071 ha + 2,1 ha + 27,457 ha + 1,318 ha + 0,589 ha) 

= 344,241 ha; entspr. 3,442 km²  

und des geplanten Gewerbegebietes innerhalb des natürlichen Einzugsgebietes 

AEk,Planung.  = 24 ha; entspr. 0,24 km². 

MQStapel = (3,442 km² - (0,24 km²)) x 9,0 l/s = 28,82 l/s 

 

Die für die Untersuchung maßgebende Größe des natürlichen Einzugsgebietes des Grabens 
3.1.1 ergibt sich zu AE0 = 196 ha (entspr. 1,96 km²). 

Der natürliche Abfluss (MQ) bei Mittelwasser wird ebenfalls mit MQ = 9,0 l/(s•km²) ermittelt. Das 
natürliche Einzugsgebiet des Grabens 3.1.1 wird zur Berechnung von MQ um die o.g. relevanten 
und kanalisierten Flächen verringert.  

Der verbleibende natürliche Mittelwasserabfluss beträgt abzüglich der kanalisierten Einzugsgebie-
te im Bestand vor der geplanten Einleitstelle 

AEk,3.1.1 = 195,842 ha - (27,457 ha + 1,318 ha + 0,589 ha) = 166,478 ha; 

entspr. 1,665 km²  

und des geplanten Gewerbegebietes  

AEk,Planung.  = 24 ha; entspr. 0,24 km². 

MQ3.1.1 = (1,665 km² - (0,24 km²)) x 9,0 l/s = 12,83 l/s 
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3. Nachweise Graben 3.1.1 

3.1 Prüfung der Bagatellgrenze für bordvollen Abfluss 

Bedingung: AU / AEO < 1% 

mit: AE0 = 197 ha = 1,97 km2 

 AU = 46,4 ha = 0,464 km².  

Einleitstelle Au AEO Au/AEO Bewertung 

[Nr.] [km²] [km²] [%] Vorgabe: Bagatellgrenze: 

B-01 0,464 1,97 23,6 < 1 % überschritten 

3.2 Prüfung der Bagatellgrenze für Erosion 

Bedingung  AU [ha] • 100 [l/(s•ha)]  <  AE [km²] • 30 [l/(s•km²)] 

Einleitstelle AU • 100 AEO • 30 Bewertung 

[Nr.] [l/s] [l/s] Vorgabe: Bagatellgrenze: 

B-01 4640 59,1 AU • 100 < AE • 30 überschritten 
 

Wegen Überschreitung der Bagatellgrenzen ist eine detaillierte Überprüfung der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit des Grabens 3.1.1 erforderlich. 

3.3 Hydraulische Leistungsfähigkeit (Graben 3.1.1) 

3.3.1 Begrenzung auf bordvollen Abfluss 

Das maßgebende Profil zur Ermittlung des bordvollen Abflusses ist der engste Gewässerquer-
schnitt unterhalb der geplanten Einleitstelle (Betrachtungsabschnitt ca. 100 m). Dieser Querschnitt 
befindet sich bei Station 0+570 m. Das Gewässerprofil weist in diesem Bereich eine Tiefe von ca. 
0,75 m auf. Unter Berücksichtigung eines Freibordes von 20% der Profiltiefe verbleibt eine Höhe 
des Fließquerschnittes von ca. 0,60 m 

Die Berechnung des bordvollen Abflusses (siehe Anlage 5.6.1) ergibt hier einen maximalen Ab-
fluss von Qmax,bv = 673,25 l/s.  

3.3.2 Begrenzung zur Vermeidung von Erosion 

Die erosionskritische Fließgeschwindigkeit wird gem. des vorgefundenen ungünstigsten Materials 
der Gewässersohle (Feinkies, Korngröße 2 - 6,3 mm) mit höchstens ve = 0,60 m/s angesetzt.  
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Abbildung 1: Gewässeraufnahme 19.05.2017 

Die Berechnung zur Vermeidung von Erosion (siehe Anlage 5.6.1) im Bereich des maßgebenden 
Querschnittes unterhalb der geplanten Einleitstellen (Station 0+570 m) ergibt bei einer Fließge-
schwindigkeit von 0,60 m/s einen maximalen Abfluss von Qmax,e = 83,95 l/s. Das Gewässer weist 
im Untersuchungsbereich ein mittleres Gefälle von ca. 6,2 ‰ auf. 

Maßgebend für die Ermittlung des maximal zulässigen Gewässerabflusses ist somit die 
Vermeidung der Erosion. Der Durchfluss ist demnach auf Qmax,e = 83 l/s zu begrenzen. 

 

4. Nachweise Stapelfelder Graben 

4.1 Prüfung der Bagatellgrenze für bordvollen Abfluss 

Bedingung: AU / AEO < 1% 

mit: AE0 = 478 ha = 4,78 km2 

 AU = 46,4ha = 0,464 km².  
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Einleitstelle Au AEO Au/AEO Bewertung 

[Nr.] [km²] [km²] [%] Vorgabe: Bagatellgrenze: 

B-02 0,464 4,78 9,7 < 1 % überschritten 

4.2 Prüfung der Bagatellgrenze für Erosion 

Bedingung  AU [ha] • 100 [l/(s•ha)]  <  AE [km²] • 30 [l/(s•km²)] 

Einleitstelle AU • 100 AEO • 30 Bewertung 

[Nr.] [l/s] [l/s] Vorgabe: Bagatellgrenze: 

B-02 4640 143,4 AU • 100 < AE • 30 überschritten 
 

Wegen Überschreitung der Bagatellgrenzen ist eine detaillierte Überprüfung der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit des Gewässers erforderlich. 

4.3 Hydraulische Leistungsfähigkeit (Stapelfelder Graben) 

4.3.1 Begrenzung auf bordvollen Abfluss 

Das maßgebende Profil zur Ermittlung des bordvollen Abflusses ist der engste Gewässerquer-
schnitt unterhalb der geplanten Einleitstelle (Betrachtungsabschnitt ca. 100 m). Dieser Querschnitt 
befindet sich bei Station 0+150 m. Das Gewässerprofil weist in diesem Bereich eine Tiefe von ca. 
0,60 m auf. Unter Berücksichtigung eines Freibordes von 20% der Profiltiefe verbleibt eine Höhe 
des Fließquerschnittes von ca. 0,47 m. 

Die Berechnung des bordvollen Abflusses (siehe Anlage 5.6.2) ergibt hier einen maximalen Ab-
fluss von Qmax,bv = 523,54 l/s.  

4.3.2 Begrenzung zur Vermeidung von Erosion 

Die erosionskritische Fließgeschwindigkeit wird gem. des vorgefundenen ungünstigsten Materials 
der Gewässersohle (Mittelkies, Korngröße 6,3 - 20 mm) mit höchstens ve = 0,80 m/s angesetzt.  
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Abbildung 2: Gewässeraufnahme 23.05.2017 

 

Abbildung 3: Aufnahme Sohlbeschaffenheit 23.05.2017 
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Die Berechnung zur Vermeidung von Erosion (siehe Anlage 5.6.2) im Bereich des maßgebenden 
Querschnittes unterhalb der geplanten Einleitstellen (Station 0+150 m) ergibt bei einer Fließge-
schwindigkeit von 0,73 m/s einen maximalen Abfluss von Qmax,e = 841,36 l/s. Das Gewässer weist 
im Untersuchungsbereich ein mittleres Gefälle von ca. 3,9 ‰ auf. 

Demzufolge ergibt sich für den Stapelfelder Graben auch bei einer Vollfüllung am engsten Ge-
wässerquerschnitt eine Fließgeschwindigkeit unterhalb der erosionskritischen Fließgeschwindig-
keit. 

Maßgebend für die Ermittlung des maximal zulässigen Gewässerabflusses ist somit mit 
Qmax,bv = 523,54 l/s der bordvolle Abfluss. 

4.4 Zusammenfassung der Untersuchung 

Die Gewässeruntersuchung des Grabens 3.1.1 und des Stapelfelder Grabens hat zu folgendem 
Ergebnis geführt: 

Der maximal zulässige Abfluss zur Begrenzung der Erosion ergibt sich für den Graben 3.1.1 zu 
Qmax,bv = 83,95 l/s. 

Der maximale, bordvolle Abfluss beträgt  

Qmax,bv = 673,25 l/s > Qmax,e = 83,95 l/s. 

Unter Berücksichtigung der im Kapitel 2.2.1 aufgeführten vorhandenen Abflüsse (Qr,vorh = 10 l/s + 
17 l/s + 27,28 l/s = 54,28 l/s) und dem im Kapitel 2.2.2 ermittelten MQ ergibt sich eine verfügbare 
Einleitmenge für den Stapelfelder Graben von 

6QE,3.1.1  = Qmax,e - (Qr,vorh3.1.1 + MQ3.1.1) 

   = 83,95 l/s - (54,28 l/s + 12,83 l/s) 

   = 16,84 l/s ~ 17 l/s 

 

Der maximale, bordvolle Abfluss ergibt sich für den Stapelfelder Graben zu Qmax,bv = 523,54 l/s. 

Der maximal zulässige Abfluss zur Begrenzung der Erosion beträgt  

Qmax,e = 841,36 l/s > Qmax,bv = 523,54 l/s. 

Unter Berücksichtigung der im Kapitel 2.2.1 aufgeführten vorhandenen Abflüsse (Qr,vorh = 23 l/s + 
70 l/s = 93 l/s), dem im Kapitel 2.2.2 ermittelten MQ und den oben ermittelten Zufluss aus dem 
Gewässer 3.1.1 ergibt sich eine verfügbare Einleitmenge für den Stapelfelder Graben von 

6QE,Stapel  = Qmax,bv - (Qr,vorh + MQStapel) - Q3.1.1 

   = 523,54 l/s - (93,00 l/s + 28,82 l/s) – 67,11 l/s 

   = 334,61 l/s ~ 335 l/s 
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Im Einzugsgebiet des Grabens 3.1.1 und des Stapelfelder Grabens befinden sich derzeit zwei 
weitere Flächen, die zukünftig erschlossen werden sollen (Minerva + Victoria Park). Dies sind die 
an der Stadtgrenze anschließenden Flächen (HH-Wandsbek / Stapelfeld), welche derzeit landwirt-
schaftlich genutzt werden.  

4.5 Ergebnis 

Für den Graben 3.1.1 steht eine maximale errechnete Einleitmenge von QDR = 17 l/s zur Verfü-
gung. Nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn ist für weitere 
zusätzliche Einleitstellen eine Reserve von rd. 7 l/s zu berücksichtigen. Daher kann für die Gewer-
beerschließung Einleitmenge von 10 l/s in den Graben 3.1.1 in Aussicht gestellt werden. 

Alternativ regt der Kreis Stormarn - Fachbereich Bau, Umwelt und Verkehr – an, das RKB an den 
Erschließer zu übergeben und eine gemeinsame Einleitstelle und Rückhaltung mit der Summe der 
Einleitmengen (17 l/s [RKB] + 10 l/s [Erschließung] = 27 l/s) zu bilden. Hierbei wird das RKB ein-
schließlich des zugehörigen Grundstücks an den Erschließer übertragen. Dies erfolgt unter der 
Maßgabe, dass dieser eine dem Stand der Technik entsprechende Behandlung und Rückhaltung 
des Oberflächenwassers aus der K107 bereitstellt und die Wartung und Unterhaltung der Anlage 
sicherstellt. Die verkapitalisierten Ablösekosten für den Betrieb des RKB werden dabei an den 
Erschließer vergütet. Die Entscheidung hierüber und die formalen Voraussetzungen sind im Wei-
teren abzustimmen. 

Für den Stapelfelder Graben steht eine maximale errechnete Einleitmenge von QDR = 335 l/s zur 
Verfügung. Nach Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Stormarn ist für weite-
re zusätzliche Einleitstellen eine Reserve zu berücksichtigen. Daher kann für die Gewerbeer-
schließung Victoria unter Berücksichtigung der o.g. Einleitmenge im Gewässer 3.1.1 (QDr = 10 l/s) 
eine Einleitmenge von 270 l/s im Stapelfelder Graben in Aussicht gestellt werden. 

 

Bearbeitet: MASUCH + OLBRISCH 

   Ingenieurgesellschaft mbH 

    

    

 

Oststeinbek, den 10. Juli 2017 
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5. Anlagen 

5.1 Übersichtslageplan mit Einzugsflächen    M. 1 : 5.000 

5.2 Gewässerlängsschnitte Graben 3.1.1     M. 1 : 500/50 

5.3 Gewässerlängsschnitte Stapelfelder Graben    M. 1 : 500/50 

5.4 Querschnitte Graben 3.1.1       M. 1 : 100 

5.5 Querschnitte Stapelfelder Graben     M. 1 : 100 

5.6 Berechnungen 

5.6.1 Gewässerquerschnitt Graben 3.1.1 Station 0+570 m 

Querschnittsgeometrie  

Erosionsabfluss 

Bordvoller Abfluss 

5.6.2 Gewässerquerschnitt Stapelfelder Graben Station 0+150 m 

Querschnittsgeometrie  

Erosionsabfluss 

Bordvoller Abfluss 
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 - al ar b h h n1 n2 lu,Bö,l lu,Bö,r

[-] [m] [m] [m] [m] [m] [-] [-]
5 0,00
4 0,00
3 0,00
2 0,06 0,03 1,22 0,44 0,29 1 : 0,1 1 : 0,1 0,29 0,29
1 0,26 0,29 0,62 0,31 0,31 1 : 0,8 1 : 0,9 0,40 0,42

0,75 0,60 0,70 0,72

A [m] =
lU [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

rhy [m] = 0,31

vbv [m/s] = 1,08

ve [m/s] = 0,60

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.1
Seite 1

0,63

6,20

kritische Erosionsgeschwindigkeit (gem. Merkblatt M2 Tabelle 1):
vorhandene Sohlbefestigung: Feinkies, Korngröße 2 bis 6,3mm

0+570,00

0,00

Gesamtfläche [A = 6Ai]:

Fließgeschwindigkeit bei bordvollem Abfluss (v = kSt • rhy
2/3 • IE

1/2):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

0,35

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Hydraulischer Radius (rhy = A/lU )

13.06.2017

0,28

[m]

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Gewässer 3.1.1

Benetzter Umfang gesamt (lU=6lBO,Bö + b):

0,63

2,03

[m2]
0,00

maßgeb. Profil an Gewässerstation:

6 =

Ai

0,00

3. maßgebender Querschnitt
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Profilbreite in m 



h [m] =
h [m] =

A [m] =
lU [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

rhy [m] = 0,31

vbv [m/s] = 1,08

1,08 * 0,63
=

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.1
Seite 2

4. Begrenzung auf bordvollen Abfluss

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Gewässer 3.1.1

Benetzter Umfang gesamt (lU=6lBO,Bö + b): 2,03

maßgeb. Profil an Gewässerstation: 0+570,00

Gesamtfläche [A = 6Ai]:

Fließgeschwindigkeit bei bordvollem Abfluss (v = kSt • rhy
2/3 • IE

1/2):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Hydraulischer Radius (rhy = A/lU )

Profiltiefe gesamt

4.1 Grundlagen

0,63

6,20

0,75
Fließtiefe unter Berücksichtigung von 20% Freibord, gem. Kap. 4.1 b)       0,60

13.06.2017

4.2 Berechnung

Bordvoller Abfluss (Qbv = vbv • A) Qbv [m³/s] =
0,67 m³/s
673,25 l/s

Der Abfluss an der betrachteten Gewässerstation ist mindestens auf den bordvollen Abfluss zu begrenzen. 
Maßgebend ist der geringere Wert aus der Begrenzung des bordvollen Abflusses und der Begrenzung des 
erosionskritischen Abflusses.

Qmax,bv =
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h [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

ve [m/s] = 0,60

ti [m] = 0,0100

Q
61,49 l/s
68,63 l/s
76,11 l/s
83,95 l/s
92,12 l/s
100,65 l/s

Qmax,e = 83,95 l/s

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.1
Seite 3

erosionskritischer Abfluss

1,048 m
1,075 m

0,116 m
0,122 m

0,160 m 0,122 m²
0,131 m²

0,159 m²

0,140 m²
0,150 m²

0,56 m/s
0,58 m/s

Fließquerschnitt [A] rHy

0,60 m/s
0,61 m/s
0,63 m/s0,138 m

1,101 m
1,128 m
1,155 m

0,127 m
0,133 m

0,200 m

0,75

13.06.2017

vorhandene Sohlbefestigung:

Fließtiefe

0,180 m
0,170 m

0,190 m

0,150 m 0,113 m² 0,111 m 1,021 m
Fließgeschw. [v]

0,54 m/s
lU

kritische Erosionsgeschwindigkeit (gem. Merkblatt M2 Tabelle 1):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Profiltiefe gesamt

Feinkies, Korngröße 2 bis 6,3mm

Iterationsintervall der Fließtiefe

5.2 Iterative Berechnung des erosionskritischen Abflusses

5.1 Grundlagen

6,20

Der Abfluss an der betrachteten Gewässerstation ist mindestens auf den erosionkritischen Abflusss zu begrenzen. 
Maßgebend ist der geringere Wert aus der Begrenzung des bordvollen Abflusses und der Begrenzung des 
erosionskritischen Abflusses.

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Gewässer 3.1.1

maßgeb. Profil an Gewässerstation: 0+570,00

5. Begrenzung zur Vermeidung von Erosion
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 - al ar b h h n1 n2 lu,Bö,l lu,Bö,r

[-] [m] [m] [m] [m] [m] [-] [-]
5 0,00
4 0,00
3 1,12 0,51 2,65 0,12 0,00 1 : 9,3 1 : 4,3 0,00 0,00
2 0,19 1,08 1,39 0,20 0,20 1 : 1,0 1 : 5,4 0,28 1,10
1 0,27 0,37 0,79 0,28 0,28 1 : 1,0 1 : 1,3 0,39 0,46

0,60 0,48 0,66 1,56

A [m] =
lU [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

rhy [m] = 0,24

vbv [m/s] = 0,72

ve [m/s] = 0,80

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.2
Seite 1

[m]

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Stapelfelder Graben

Benetzter Umfang gesamt (lU=6lBO,Bö + b):

0,72

3,02

[m2]
0,00

maßgeb. Profil an Gewässerstation:

6 =

Ai

0,00

3. maßgebender Querschnitt
0+150,00

0,00

Gesamtfläche [A = 6Ai]:

Fließgeschwindigkeit bei bordvollem Abfluss (v = kSt • rhy
2/3 • IE

1/2):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

0,41

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Hydraulischer Radius (rhy = A/lU )

13.06.2017

0,31

0,72

3,90

kritische Erosionsgeschwindigkeit (gem. Merkblatt M2 Tabelle 1):
vorhandene Sohlbefestigung: Mittelkies, Korngröße 6,3 bis 20mm
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h [m] =
h [m] =

A [m] =
lU [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

rhy [m] = 0,24

vbv [m/s] = 0,72

0,72 * 0,72
=

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.2
Seite 2

13.06.2017

4.2 Berechnung

Bordvoller Abfluss (Qbv = vbv • A) Qbv [m³/s] =
0,52 m³/s
523,54 l/s

Der Abfluss an der betrachteten Gewässerstation ist mindestens auf den bordvollen Abfluss zu begrenzen. 
Maßgebend ist der geringere Wert aus der Begrenzung des bordvollen Abflusses und der Begrenzung des 
erosionskritischen Abflusses.

Qmax,bv =

Gesamtfläche [A = 6Ai]:

Fließgeschwindigkeit bei bordvollem Abfluss (v = kSt • rhy
2/3 • IE

1/2):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Hydraulischer Radius (rhy = A/lU )

Profiltiefe gesamt

4.1 Grundlagen

0,72

3,90

0,60
Fließtiefe unter Berücksichtigung von 20% Freibord, gem. Kap. 4.1 b)       0,48

4. Begrenzung auf bordvollen Abfluss

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Stapelfelder Graben

Benetzter Umfang gesamt (lU=6lBO,Bö + b): 3,02

maßgeb. Profil an Gewässerstation: 0+150,00
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h [m] =

IE [‰] =

kSt [m
1/3/s] = 30,00

ve [m/s] = 0,80

######
ti [m] = 0,0100

Q
739,62 l/s
771,84 l/s
805,75 l/s
841,36 l/s
#WERT!
#WERT!

Qmax,e = 841,36 l/s

Oststeinbek, den 

Anlage 5.6.2
Seite 3

Interkommunales Gewerbegebiet Wandsbek/Stapelfeld
Gewässeruntersuchung Stapelfelder Graben

maßgeb. Profil an Gewässerstation: 0+150,00

5. Begrenzung zur Vermeidung von Erosion

kritische Erosionsgeschwindigkeit (gem. Merkblatt M2 Tabelle 1):

Rauhigkeitsbeiwert der Gewässersohle. Gemäß Merkblatt M2 Kap. 4.1 d) ist für 
Schleswig-Holstein ein Rauhigkeitsbeiwert von kst = 30m1/3/s anzusetzen.

Energiehöhengefälle IE (entspr. mittleres Sohlgefälle des Grabens)

Profiltiefe gesamt

Mittelkies, Korngröße 6,3 bis 20mm

Iterationsintervall der Fließtiefe

5.2 Iterative Berechnung des erosionskritischen Abflusses

5.1 Grundlagen

3,90

Der Abfluss an der betrachteten Gewässerstation ist mindestens auf den erosionkritischen Abflusss zu begrenzen. 
Maßgebend ist der geringere Wert aus der Begrenzung des bordvollen Abflusses und der Begrenzung des 
erosionskritischen Abflusses.

0,60

13.06.2017

vorhandene Sohlbefestigung:

Fließtiefe

0,600 m
0,590 m

0,610 m

0,570 m 1,022 m² 0,240 m 4,255 m
Fließgeschw. [v]

0,72 m/s
lUFließquerschnitt [A] rHy

0,73 m/s
#WERT!
#WERT!#WERT!

4,668 m
#WERT!
#WERT!

0,245 m
#WERT!

0,620 m

erosionskritischer Abfluss

4,392 m
4,530 m

0,242 m
0,243 m

0,580 m 1,062 m²
1,103 m²

#WERT!

1,146 m²
#WERT!

0,73 m/s
0,73 m/s
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	13_M2 Gutachten Gewässer 3.1.1 Stapelfelder Graben (Juni 2017)_geschwärzt
	13 + 14 2017_07_10 M2 Untersuchung inkl. Klärbecken K 107 
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